




 
 
 

 
 
 

Teil 1:  
Erläuterungen zur 3. PBStV-Novelle 

 
verfasst von Dr. Wilhelm Kast/BMVIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 

Die Erläuterungen geben die persönliche Meinung 
des Verfassers wieder und können daher von der 
offiziellen Meinung des Bundesministeriums für  

Verkehr, Innovation und Technologie abweichen. 
 



 
3. PBStV- Novelle 

(BGBl. II Nr.240/2008) 
 
 

Allgemeines: 

Die letzte Änderung der Prüf- und Begutachtungsstellenverordnung (PBStV) durch die 2. 

Novelle, BGBl. II Nr. 101/2004, liegt nunmehr schon mehr als vier Jahre zurück. Seither 

haben sich einige Änderungswünsche angesammelt. Insbesondere von Seiten der Länder 

hat es viele Änderungsanregungen gegeben. 

Einige Bestimmungen der PBStV sind mittlerweile obsolet geworden. 

Die edv-unterstützte Begutachtung ist mittlerweile seit einiger Zeit generell vorgeschrieben. 

Daher können die seinerzeitigen Überleitungsbestimmungen als obsolet gestrichen werden. 

Ebenso kann das „alte“ Begutachtungsformblatt als Anlage 2 entfallen. 

Einige Bestimmungen müssen an die geänderten gesetzlichen Grundlagen des KFG 

angepasst werden. Im Kraftfahrgesetz (KFG) wurden auch technische Büros -Ingenieurbüros 

in die Liste der Stellen, die eine Ermächtigung zur Durchführung der wiederkehrenden 

Begutachtung durch den Landeshauptmann erlangen können, aufgenommen. Das muss 

auch in der PBStV berücksichtigt werden. 

 

 
Zu den einzelnen Bestimmungen: 

 
1. Inhaltsverzeichnis - Aktualisierung: 
Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten:  
hinsichtlich Entfall der Anlage 2 mit 9. Juli 2008,  

hinsichtlich der neuen Anlage 8 mit 1. Oktober 2008 

Übergangsbestimmung: --- 
Bemerkungen: 
Der Entfall der Anlage 2 (bisheriges vereinfachtes Begutachtungsformblatt) und die neue 

Anlage 8 (Downloadzertifikat) müssen auch im Inhaltsverzeichnis berücksichtigt werden. 

 
2. § 1 Abs. 2 – Automationsunterstützung auch bei besonderer Überprüfung: 



Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten: mit 9. Juli 2008 

Übergangsbestimmung: --- 
Bemerkungen: 
Auch das im Rahmen einer besonderen Überprüfung abzugebende Gutachten ist in Zukunft 

automationsunterstützt zu erstellen. 

 
3. § 3 Abs. 1 - Ingenieurbüros : 
Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten: mit 9. Juli 2008 

Übergangsbestimmung: --- 
Bemerkungen: 
Hier erfolgt eine Anpassung an das KFG, wonach auch technische Büros - Ingenieurbüros 

des einschlägigen Fachgebietes zur Durchführung der wiederkehrenden Begutachtung 

ermächtigt werden können. Infolge einer Änderung der Gewerbeordnung lautet die richtige 

Bezeichnung nunmehr Ingenieurbüros. 

Der Konditionalsatz wird verkürzt, indem nicht mehr alle in Frage kommenden Stellen 

aufgezählt werden. 

 
4. § 3 Abs. 2 Z 4 – Eingangsqualifikation der geeigneten Person: 
Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten: mit 9. Juli 2008 

Übergangsbestimmung: --- 
Bemerkungen: 
Im Einleitungssatz wird auch die erfolgreiche Absolvierung der Werkmeisterschule für 

Maschinenbau-Kraftfahrzeugtechnik als einschlägige Berufsqualifikation für eine geeignete 

Person berücksichtigt. 

In der lit. b wird die Umschreibung der in Frage kommenden Anhänger analog zur Regelung 

des § 57a Abs. 3 Z 3 KFG verkürzt auf solche, deren höchstes zulässiges Gesamtgewicht 

3 500 kg nicht überschreitet, oder die landwirtschaftliche Anhänger sind. 

Weiters werden die Bezeichnungen einiger der in Frage kommenden Gewerbe an die 

aktuellen Bezeichnungen der Gewerbeordnung angepasst: 

-- „Gewerbe der Mechatroniker für Maschinen- und Fertigungstechnik“ anstelle von 

„Maschinen- und Fertigungstechnikergewerbe“ 

-- „“Gewerbe Metalltechnik und Maschinenbau“ anstelle von „Schlossergewerbe“ 

-- „Metalltechnik für Land- und Baumaschinen“ anstelle von „Landmaschinentechniker“. 

 
5. § 3 Abs. 3 Z 2 lit. b – redaktionelle Anpassung: 



Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten: mit 9. Juli 2008 

Übergangsbestimmung: --- 
Bemerkungen: 
Durch Entfall des bisherigen vereinfachten Formblattes gemäß der Anlage 2 hat auch der 

Verweis auf diese Anlage zu entfallen. 

 
6. § 3 Abs. 3 Z 3 – Klarstellung, für welche Fahrzeuge die Erweiterungsschulung 
erforderlich ist : 
Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten: mit 9. Juli 2008 

Übergangsbestimmung: --- 
Bemerkungen: 
Hier erfolgt aufgrund einer Anregung der Länder in der Begutachtung die Klarstellung, dass 

die Erweiterungsschulung für die Begutachtung von Schwerfahrzeugen (mehr als 3.500 kg) 

nur für solche mit einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 50 km/h erforderlich ist. 

 
7. § 3 Abs. 4 – Weiterbildung der geeigneten Personen: 
Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten: mit 9. Juli 2008 

Übergangsbestimmung: --- 
Bemerkungen: 
In der Z 1 werden die bisherigen 8 Stunden, die für Neuerungen auf rechtlichem und 

technischem Gebiet vorgesehen sind, genauer aufgeteilt. So sind nunmehr  

-- 3 Stunden für Recht,  

-- 4 Stunden für Technik einschließlich Mängelkatalog und  

-- 1 Stunde für die elektronische Begutachtungsverwaltung (EBV)  

vorzusehen.  

 

In der Z 2 erfolgt die Klarstellung, dass der Spezialkurs über Bremsanlagen für die 

Begutachtung von Schwerfahrzeugen (mehr als 3.500 kg) nur für solche mit einer 

Bauartgeschwindigkeit von mehr als 50 km/h erforderlich ist. 

 

Die bisherige starre 3-Jahresregel für die Weiterbildung hat sich in der Praxis als 

problematisch und zu wenig flexibel herausgestellt. Es soll einerseits ermöglicht werden, 

dass die Weiterbildung auch schon vor Ablauf der 3 Jahre absolviert wird und andererseits 

soll eine gewisse Toleranzfrist vorgesehen werden, innerhalb der nach Ablauf der 3 Jahre 

noch Begutachtungen durchgeführt werden dürfen. In Anlehnung an den Toleranzzeitraum 



des § 57a Abs. 3 KFG wird dafür eine Frist von 4 Monaten festgelegt. Der Stichtag für die 

Weiterbildung ist anfangs das Datum der Grundschulung, später dann das Datum der 

absolvierten Weiterbildung. 

Wenn die erforderliche Weiterbildung nicht innerhalb von 3 Jahren ab dem Zeitpunkt 

durchgeführt wird, bis zu dem die betreffende Person noch als geeignete Person tätig sein 

durfte, so ist die komplette Grundschulung gemäß § 3 Abs. 3 zu absolvieren 

(Grundausbildung gemäß Z 1, Schulung gemäß Z 2 und Erweiterungsschulung gemäß Z 3). 

 
8. § 4 – Aufbewahrung der Messergebnisse: 
Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten: mit 9. Juli 2008 

Übergangsbestimmung: ---  
Bemerkungen: 
Der bisherige Inhalt des § 4 wird zu Abs. 1 und es erfolgt lediglich eine redaktionelle 

Anpassung durch Aufnahme der technischen Büros. 

Im neuen Abs. 2 wird geregelt, dass bei Verwendung von Geräten, bei denen ein Ausdruck 

des Messergebnisses vorgeschrieben ist, dieses Messergebnis dem Prüfgutachten 

zuordenbar aufzubewahren ist. Diese Aufbewahrung kann auch in elektronischer Form 

erfolgen. 

 
9. § 5 – elektronisches Begutachtungsformblatt; Begutachtungsstellenstempel: 
Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten: mit 9. Juli 2008 

Übergangsbestimmung: --- 
Bemerkungen: 
Absatz 1: 

Der Hinweis auf das alternative Begutachtungsformblatt gemäß der Anlage 2 ist mittlerweile 

obsolet und kann entfallen. 

Weiters wird ausdrücklich festgehalten, dass nur die jeweils bei einer Begutachtung 

festgestellten Mängelpositionen aufgedruckt werden. 

Im vorletzten Satz wird die Änderung des Abs. 3 berücksichtigt, wonach der 

Begutachtungsstellenstempel nicht vom Landeshauptmann ausgegeben wird. 

Absatz 2: 

Da die automationsunterstützte Führung des Begutachtungsformblattes mittlerweile für alle 

Fahrzeugkategorien verbindlich ist, kann die Differenzierung in Fahrzeuge mit einem 

höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg und in Fahrzeuge mit einem 



höchsten zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 3 500 kg, ebenso wie der Hinweis 

auf den Einsatztermin 1. Juli 2005, entfallen. 

Neu aufgenommen wird die Verpflichtung, die Daten der automationsunterstützten 

Begutachtungsformblätter (Begutachtungsdatensatz) regelmäßig zu sichern und den 

Revisionsorganen zugänglich zu machen sowie die Verpflichtung regelmäßig, spätestens 

nach einem Jahr die jeweils aktuelle up-date-Version des Begutachtungsprogramms zu 

verwenden. 

Absatz 3: 

Die bisherige Vorgangsweise, wonach der Landeshauptmann den ermächtigten Stellen 

gegen Ersatz der Gestehungskosten einen Begutachtungsstellenstempel mit ihrer 

Begutachtungsstellennummer zuzuweisen hat, wird aufgegeben. Die ermächtigten Stellen 

können sich den Begutachtungsstellenstempel selbst anfertigen lassen und müssen dem 

Landeshauptmann ein Muster des Abdrucks übermitteln. 

Der vorletzte Satz wird ergänzt, dass sämtliche Begutachtungsstellenstempel auch im Falle 

eines Erlöschens der Ermächtigung oder auf Anordnung des Landeshauptmannes diesem 

abzuliefern sind. 

 
10. § 6 Abs. 2 Z 4 – Abgasgrenzwertetabelle für Fahrzeuge der Klasse L: 
Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten: mit 9. Juli 2008 

Übergangsbestimmung: --- 
Bemerkungen: 
In der Z 4 werden die neuen L-Kategorien berücksichtigt. 

Weiters muss in der Tabelle in der Zeile „L2e/L7e“ der Wert „1,2“ für HC+Nox auf den Wert 

„2,4“ berichtigt werden. 

 
11. § 6 Abs. 4 - Ersatzplakette: 
Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten: mit 9. Juli 2008 

Übergangsbestimmung: --- 
Bemerkungen: 
Es wird nunmehr erstmals eine ausdrückliche Regelung für die Ausgabe von Ersatzplaketten 

geschaffen.  

 
12. § 8 Abs. 3 – Aktualisierung der Software: 
Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten: mit 9. Juli 2008 



Übergangsbestimmung: --- 
Bemerkungen: 
Hier wird ergänzt, dass die Hersteller der Begutachtungsplaketten auch für erforderliche 

Anpassungen und Aktualisierungen der zur Verfügung gestellten Software zu sorgen haben. 

 
13. § 10 Abs. 2 Z 3 und 4 – Hinweis auf Mängel: 
Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten: mit 9. Juli 2008 

Übergangsbestimmung: --- 
Bemerkungen: 
In der Z 3 wird der letzte Satz ergänzt, dass der Lenker oder der Fahrzeugbesitzer auch 

darauf hinzuweisen ist, dass das Fahrzeug aufgrund des festgestellten Mangels nicht 

verkehrs- und betriebssicher ist. 

In der Z 4 wird im bisher vorletzten Satz ergänzt, dass eine weitere Verwendung des 

Fahrzeuges eine direkte und unmittelbare Gefährdung der Verkehrssicherheit darstellt. Als 

neuer letzter Satz wird im Hinblick auf die technischen Unterwegskontrollen ausdrücklich 

klargestellt, dass Zulassungsschein und Kennzeichentafeln abzunehmen sind, wenn ein 

Mangel mit Gefahr im Verzug bei einer Prüfung des Fahrzeuges an Ort und Stelle festgestellt 

wird. 

 
14. § 10 Abs. 3 – Grundlage für erforderliche Abweichungen bei Mängelbeurteeilung: 
Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten: mit 9. Juli 2008 

Übergangsbestimmung: --- 
Bemerkungen: 
Als neuer 2. Satz wird die Aussage aufgenommen, dass der in der Anlage 6 enthaltene 

Katalog der Prüfpositionen die häufigsten Mängel und ihre Zuordnung in eine der 

Mängelgruppen beinhaltet. Somit wird klargestellt, dass es sich beim Katalog der 

Prüfpositionen nicht um eine streng taxative Aufzählung handelt. 

Weiters wird eine ausdrückliche Grundlage für Abweichungen hinsichtlich der 

Mängelbeurteilung, wenn das aufgrund der Bauvorschriften zum Zeitpunkt der erstmaligen 

Zulassung des Fahrzeuges erforderlich ist und für die Berücksichtigung von 

Herstellerangaben bei Fahrzeugen, die aufgrund ihrer Bauart vom technischen Standard 

abweichen, geschaffen. 

 
15. § 10 Abs. 5 – Mängelverantwortung: 
Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten: mit 9. Juli 2008 

Übergangsbestimmung: --- 



Bemerkungen: 
Es wird ein Satz angefügt, wonach bei Mängeln, die im Zuge von Prüfungen an Ort und 

Stelle festgestellt worden sind, jeweils anzugeben ist, ob der Mangel für den Lenker vor 

Antritt bzw. während der Fahrt erkennbar war und ob der Mangel in die Verantwortung des 

Zulassungsbesitzers fällt. Dadurch soll der Behörde die Durchführung des Strafverfahrens 

erleichtert werden. 

 
16. § 11 Abs. 1 Z 2 und 3 - Klarstellung: 
Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten: mit 9. Juli 2008 

Übergangsbestimmung: --- 
Bemerkungen: 
Da die bisherige Regelung häufig zu Missverständnissen geführt hat, wird auf Anregung 

eines Geräteherstellers ergänzt, dass geeichte oder kalibrierte Geräte sowohl für Prüfung 

des Fahrtschreibers als auch des Kontrollgerätes zu verwenden sind. 

 
17. § 11 Abs. 2 und 2a - Fortbildung: 
Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten: mit 9. Juli 2008 

Übergangsbestimmung: --- 
Bemerkungen: 
Das im § 3 Abs. 4 neu geschaffene Regime hinsichtlich Stichtag und Toleranz für 

Fortbildungskurse wird in Abs. 2 und Abs. 2a auch für die Fortbildung der für die 

Durchführung der Fahrtschreiber oder Kontrollgerät-Prüfungen geeigneten Personen 

übernommen. Die Frist für die Absolvierung der Fortbildungskurse beträgt hier allerdings 

2 Jahre. 

Im Abs. 2a wird den praktischen Erfahrungen entsprechend Rechnung getragen und die 

Möglichkeit geschaffen, dass der eintägige Fortbildungslehrgang gemäß Abs. 2 für 

Fahrtschreiber/analoge Kontrollgeräte mit dem eintägigen Fortbildungslehrgang gemäß 

Abs. 2a für digitale Kontrollgeräte zu einem insgesamt auch nur eintägigen 

Fortbildungslehrgang für Kontrollgeräte zusammengelegt wird. 

 
18. § 11 Abs. 3a – Prüfung des digitalen Kontrollgerätes: 
Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten: mit 1. Oktober 2008 

Übergangsbestimmung: --- 
Bemerkungen: 
Nach dem Muster des Abs. 3 werden im neuen Abs. 3a die näheren Vorgaben für die 

Prüfung von digitalen Kontrollgeräten festgelegt. 



 
19. § 11 Abs. 4 - Downloadzertifikat: 
Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten: mit 1. Oktober 2008 

Übergangsbestimmung: --- 
Bemerkungen: 
Hier wird festgelegt, dass nach jeder Prüfung eines digitalen Kontrollgerätes ein Download 

der Werkstattkartendaten durchzuführen ist. Weiters ist beim Austausch oder Reparatur 

eines digitalen Kontrollgerätes und bei jedem Datendownload durch eine ermächtigte Stelle 

bzw. auch wenn es bei einem bloßen Versuch geblieben ist, weil ein Downloaden nicht 

möglich war, ein Downloadzertifikat gemäß der Anlage 8 auszustellen. 

 
20. § 11 Abs. 6 letzter Satz - Aufbewahrung: 
Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten: mit 1. Oktober 2008 

Übergangsbestimmung: --- 
Bemerkungen: 
Im letzten Satz wird ergänzt, dass auch der Ausdruck der technischen Daten und das 

Downloadzertifikat fünf Jahre lang aufzubewahren sind. 

 
21. § 12 Abs. 2 - Fortbildungen: 
Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten: mit 9. Juli 2008 

Übergangsbestimmung: --- 
Bemerkungen: 
Das neue System betreffend Stichtag für die Fortbildung und Toleranzfrist ist auch auf die 

Fortbildungslehrgänge für die zur Prüfung von Geschwindigkeitsbegrenzern geeigneten 

Personen anzuwenden. 

 
22. § 15 Abs. 1 - redaktionelle Anpassung und Erweiterung auf Ermächtigungen gem. 
§ 24 und § 24a KFG: 
Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten: mit 9. Juli 2008 

Übergangsbestimmung: --- 
Bemerkungen: 
Im Einleitungssatz wird nur mehr von „ermächtigten Stellen“ gesprochen. Damit sind dann 

auch die neu hinzugekommenen technischen Büros miterfasst. 

Weiters wird ergänzt, dass die Revisionen auch hinsichtlich der gem. § 24 und 24a KFG 

ermächtigten Stellen durchzuführen sind. 



 
23. § 16 Abs. 9 - Übergangsbestimmung: 
Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten: mit 9. Juli 2008 

Bemerkungen: 
Hier werden Übergangsregelungen hinsichtlich der Einrichtungen für die Begutachtung 

festgelegt.  

Bereits vor dem 1. Jänner 2009 ermächtigte Stellen dürfen noch bis 31. Dezember 2010 die 

bisherigen Geräte verwenden. 

 
24. § 17 Abs. 6 - Inkrafttreten: 
Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 
Bemerkungen: 
Die konkreten Inkrafttretenstermine werden bei den einzelnen Punkten angegeben. 

Der Großteil der Änderungen kann mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft treten. 

Einige Bestimmungen, die etwas Vorlauf erfordern, sollen mit 1. Oktober 2008, die neuen 

Bestimmungen hinsichtlich der apparativen Ausstattung der ermächtigten Stellen mit 1. 

Jänner 2009 in Kraft treten. 

 
25. Anlage 1 – Ergänzung der Aussage hinsichtlich „ohne Zerlegungsarbeiten“: 
Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten: mit 1. Oktober 2008 

Übergangsbestimmung: --- 
Bemerkungen: 
Bisher hatte die Prüfung eines Fahrzeuges ohne Zerlegungsarbeiten zu erfolgen. Daher 

findet sich auch eine entsprechende Aussage auf der Rückseite des 

Begutachtungsformblattes. 

Da aber bei bestimmten Fahrzeugen, insbesondere L1e in Rollerbauweise, bei der 

Bremsflüssigkeitsprüfung in der Regel die Verkleidung abmontiert werden muss, um zum 

Entnahmepunkt der Bremsflüssigkeit zu gelangen, soll der Hinweis ergänzt werden, dass 

solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten 

notwendig sind, durchgeführt werden. 

 
26. Anlage 2 - Entfall: 
Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten: mit 9. Juli 2008 

Übergangsbestimmung: --- 
Bemerkungen: 



Dieses vereinfachte Begutachtungsformblatt ist mittlerweile obsolet und kann daher 

entfallen. 

 
27. Anlage 2a - Neufassung: 
Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten: mit 1. Jänner 2009 

Übergangsbestimmung: § 16 Abs. 9: 
„(9) Bereits vor dem 1. Jänner 2009 ermächtigte Stellen dürfen noch bis 31. Dezember 2010 Geräte 

verwenden, die der Anlage 2a in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 101/2004 entsprechen. Ab 1. Jänner 
2010 ermächtigte Stellen dürfen Geräte gemäß Anlage 2a Z 5 nicht mehr verwenden. Ab 1. Jänner 2020 ist die 
Verwendung solcher Geräte gemäß Anlage 2a Z 5 generell nicht mehr zulässig. Vorhandene Geräte zur 
Bestimmung der Schwärzungszahl des Auspuffgases dürfen noch bis 31. Dezember 2008 verwendet werden.“ 
Bemerkungen: 
In der Anlage 2a betreffend die Einrichtungen für die Überprüfung bzw. die wiederkehrende 

Begutachtung wurden einige Punkte, insbesondere auf Anregung der Länder, geändert. Zur 

leichteren Lesbarkeit wird die Anlage 2a zur Gänze neu verlautbart. 

Änderungen gab es in den Z 4 und 5 betreffend Rollenbremsprüfstand.  

Weiters wurde die Z 9 betreffend Spieldetektor neu und detaillierter gefasst.  

Auch die Z 16 betreffend Bremsflüssigkeitstestgerät wird detaillierter gefasst und es werden 

die näheren Anforderungen festgelegt, die ein Gerät zur Prüfung des Wassergehaltes bzw. 

ein Gerät zur Prüfung des Siedepunktes aufweisen müssen.  

Die bisherige Z 13 betreffend ein Filtergerät für die Bestimmung der Schwärzungszahl des 

Auspuffgases ist entfallen, da es solche Geräte am Markt nicht mehr gibt. Dadurch werden 

die bisherigen Z 14 bis 18 zu Z 13 bis 17. 

Der letzte Satz, wonach zusätzlich ein Drehzahlmesser erforderlich ist, wenn mit einem 

Gerät nach Z 10, 11, 12 oder 14 eine Drehzahlmessung nicht möglich ist, führte immer 

wieder zu Missverständnissen hinsichtlich der Eichpflicht solcher Geräte. Da es bei diesen 

Geräten aber nicht um eine Drehzahlmessung geht, soll durch die neue Formulierung auch 

klargestellt werden, dass keine Drehzahlmessung vorgenommen wird und diese Geräte 

somit auch nicht der Eichpflicht unterliegen. 

In der Tabelle werden die neuen Fahrzeugkategorien L, C, R und T berücksichtigt. 

 
28. Anlage 6 – Neufassung des Kataloges der Prüfpositionen: 
Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten: mit 1. Oktober 2008 

Übergangsbestimmung: --- 
Bemerkungen: 



Auch zum Katalog der Prüfpositionen in Anlage 6 gab es zahlreiche Anregungen für 

Änderungen. Die Vorschläge kamen zT von den durchführenden Stellen, insbesondere aber 

aus den Länderarbeitsgruppen. 

Weiters wurde die Anlage 6 im Detail mit dem Mängelkatalog verglichen und eine Reihe von 

Abweichungen festgestellt. Zur Angleichung wird einerseits die Anlage 6 in einigen Punkten 

entsprechend adaptiert (so wird zB in einigen Fällen die Zuordnung LM ergänzt und es wird 

Aufgabe des Mängelkataloges sein, entsprechende Abgrenzungen festzulegen, bis wann ein 

Mangel noch als leichter Mangel eingestuft werden kann und ab wann es sich bereits um 

einen schweren Mangel handelt), andererseits muss der Mängelkatalog überarbeitet werden. 

Neu eingefügt wurden neue Prüfnummern 

Â 1.7 betreffend „Bremsflüssigkeit“ (die Positionen betreffend Bremsflüssigkeit aus der 

bisherigen Prüfnummer 1.1.10 übernommen), 

Â 4.13 betreffend Tagfahrleuchten mit den entsprechenden Positionen und 

Zuordnungen,  

Â 7.23 betreffend Schneeketten für Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2 und N3 samt 

Zuordnung „LM“ und Anmerkung hinsichtlich des zeitlichen Geltungsbereiches, 

Â 9.6 betreffend Wagenbuch samt Zuordnung „VM“. 

In den Prüfnummern betreffend Leuchten wird der Begriff „Leuchtmittel“ anstelle von 

„Glühlampe“ verwendet 

In der Prüfnummer 5.2.2 wird eine Position betreffend die Winterreifenpflicht für Fahrzeuge 

der Klassen M2, M3, N2 und N3 samt Zuordnung „VM“ und Anmerkung hinsichtlich des 

zeitlichen Geltungsbereiches eingefügt. 

Da die Anlage 6 durch die 1. und 2. Novelle zur PBStV bereits in über 40 Punkten geändert 

worden ist, und nunmehr weitere Änderungen vorgenommen werden, wird die Anlage 6 zur 

Gänze neu verlautbart. 

 
29. Anlage 8 - Downloadzertifikat: 
Text: siehe beiliegendes Bundesgesetzblatt 

Inkrafttreten: mit 1. Oktober 2008 

Übergangsbestimmung: --- 
Bemerkungen: 
Nach dem Vorbild des Musters anderer Staaten wird ein Downloadzertifikat festgelegt. 
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2008 Ausgegeben am 8. Juli 2008 Teil II 

240. Verordnung: Änderung der Prüf- und Begutachtungsstellenverordnung (3. Novelle zur 
PBStV) 

240. Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie, mit der 
die Prüf- und Begutachtungsstellenverordnung geändert wird (3. Novelle zur PBStV) 

Auf Grund der §§ 24 Abs. 5, 24a Abs. 7, 56 Abs. 4, 57 Abs. 9, 57a Abs. 2, Abs. 7c und Abs. 8 und 
§ 58 Abs. 2 und Abs. 4 des Kraftfahrgesetzes 1967, BGBl. Nr. 267, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 6/2008, wird verordnet: 

Die Prüf- und Begutachtungsstellenverordnung, BGBl. II Nr. 78/1998, zuletzt geändert durch die 
Verordnung BGBl. II Nr. 101/2004, wird wie folgt geändert: 

1. Im Inhaltsverzeichnis entfällt im Verzeichnis der Anlagen die Zeile betreffend Anlage 2 und es wird 
nach Anlage 7 folgende Zeile angefügt: 

„Anlage 8: § 11 Abs. 4 Downloadzertifikat“ 

2. § 1 Abs. 2 lautet: 
„(2) Das gemäß § 57 Abs. 1 KFG 1967 abzugebende Gutachten ist automatisationsunterstützt zu 

erstellen. Die Inhalte der Prüfpositionen müssen zumindest dem Muster der Anlage 1 entsprechen. 
Solcherart erstellte Gutachten müssen EDV-mäßig verarbeitbar sein. Das Programm zur Erstellung des 
Gutachtens und die Form des Datensatzes bedürfen der Genehmigung durch den Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie.“ 

3. § 3 Abs. 1 lautet: 
„(1) Ziviltechniker oder Ingenieurbüros des einschlägigen Fachgebietes, Vereine oder zur Reparatur 

von Kraftfahrzeugen oder Anhängern berechtigte Gewerbetreibende dürfen nur dann gemäß 
§ 57a Abs. 2 KFG 1967 zur wiederkehrenden Begutachtung von Kraftfahrzeugen oder Anhängern 
ermächtigt werden, wenn sie für jede oder für mehrere Begutachtungsstellen über mindestens eine zur 
Durchführung der wiederkehrenden Begutachtung geeignete Person verfügen, die bei jeder 
wiederkehrenden Begutachtung anwesend sein muss.“ 

4. § 3 Abs. 2 Z 4 lautet: 
 „4. erfolgreich abgelegte Meisterprüfung im Kraftfahrzeugtechniker- oder 

Kraftfahrzeugmechanikerhandwerk oder erfolgreiche Absolvierung der Werkmeisterschule für 
Berufstätige für Maschinenbau-Kraftfahrzeugtechnik oder für die Begutachtung von 

 a) Krafträdern bis 150 ccm Hubraum, 
 b) Anhängern, deren höchstes zulässiges Gesamtgewicht 3 500 kg nicht überschreitet oder 

landwirtschaftliche Anhänger sind, 
 c) Zugmaschinen mit einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h aber nicht 

mehr als 50 km/h, 
 d) landwirtschaftliche selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit einer Bauartgeschwindigkeit von 

mehr als 30 km/h, 
 e) Motorkarren mit einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h 

die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung in einem Gewerbe, das zur Reparatur dieser Fahrzeuge 
berechtigt, wie insbesondere Gewerbe der Mechatroniker für Maschinen- und Fertigungstechnik 
und Gewerbe Metalltechnik- und Maschinenbau hinsichtlich lit. a, das Karosseriebauergewerbe 
und das Gewerbe Karosseriebauer einschließlich Karosseriespengler und Karosserielackierer 
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hinsichtlich lit. b oder das Gewerbe Metalltechnik für Land- und Baumaschinen oder das 
Landmaschinenmechanikergewerbe hinsichtlich lit. b bis e;“ 

5. In § 3 Abs. 3 Z 2 lit. b entfällt im Klammerausdruck der Ausdruck „und 2“. 

6. In § 3 Abs. 3 Z 3 wird nach dem Ausdruck „3.500  kg“ die Wortfolge „und einer Bauartgeschwindigkeit 
von mehr als 50 km/h“ eingefügt. 

7. § 3 Abs. 4 lautet: 
„(4) Zur Sicherstellung der periodischen Weiterbildung müssen die zur Durchführung der 

wiederkehrenden Begutachtung geeigneten Personen nach Absolvierung der jeweiligen Schulungen 
gemäß Abs. 3 mindestens alle drei Jahre an folgenden Kursen mit Erfolg teilnehmen: 
 1. an einem Weiterbildungskurs über Neuerungen auf rechtlichem und technischem Gebiet der 

Fahrzeugkategorien, die begutachtet werden, im Ausmaß von acht Stunden, davon drei Stunden 
Recht, vier Stunden Technik einschließlich Mängelkatalog und eine Stunde elektronische 
Begutachtungsverwaltung, und 

 2. bei Begutachtungen von Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 
3 500 kg und einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 50 km/h zusätzlich an einem Spezialkurs 
über Bremsanlagen gemäß Abs. 3 Z 3 im Ausmaß von acht Stunden. 

Die Weiterbildung gemäß Z 1 wird von der Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten, 
den gemäß § 57a Abs. 2 KFG 1967 ermächtigten Vereinen und den einschlägigen Fachorganisationen der 
Wirtschaftskammer Österreich in Abstimmung mit dem zuständigen Landeshauptmann durchgeführt. 
Über den erfolgreichen Besuch der in Z 1 und 2 genannten Kurse ist der Behörde im Zuge der Revisionen 
gemäß § 15, sonst auf Verlangen ein Nachweis vorzulegen. Als Stichtag für die Weiterbildung gilt das 
Datum der Absolvierung der Grundschulung bzw. der letzten absolvierten Weiterbildung. Wird bis zum 
Ablauf der Frist für die nächste fällige Weiterbildung diese nicht absolviert, so darf diese Person bis zur 
Nachholung der Weiterbildung noch für einen Zeitraum von vier Monaten als geeignete Person zur 
Durchführung von Begutachtungen eingesetzt werden. Wird die erforderliche Weiterbildung nicht 
innerhalb von weiteren drei Jahren ab dem Zeitpunkt durchgeführt, bis zu dem die Person noch als 
geeignete Person tätig sein durfte, so ist die Grundschulung gemäß Abs. 3 Z 1 bis 3 (Grundausbildung 
gemäß Z 1, Schulung gemäß Z 2, Erweiterungsschulung gemäß Z 3) zu absolvieren.“ 

8. § 4 lautet: 
„§ 4. (1) Ziviltechniker oder Ingenieurbüros des einschlägigen Fachgebietes, Vereine oder zur 

Reparatur von Kraftfahrzeugen oder Anhängern berechtigte Gewerbetreibende müssen für jede 
Begutachtungsstelle wenigstens über die in Anlage 2a für die Begutachtung der jeweiligen 
Fahrzeugkategorien vorgesehenen Einrichtungen verfügen. Diese sind bei der Durchführung von 
wiederkehrenden Begutachtungen zu verwenden. 

(2) Bei Verwendung von Geräten, bei denen ein Ausdruck von Messergebnissen vorgeschrieben ist, 
ist der Messschrieb mit den Ergebnissen dem Prüfgutachten zuordenbar aufzubewahren. Die 
Aufbewahrung kann auch in elektronischer Form erfolgen.“ 

9. § 5 lautet: 
„§ 5. (1) Das auf Grund der wiederkehrenden Begutachtung gemäß § 57a Abs. 4 KFG 1967 

auszustellende Gutachten ist auf einem Begutachtungsformblatt auszustellen. Die Inhalte der 
Prüfpositionen müssen zumindest dem Muster der Anlage 1 entsprechen, wobei nur die jeweils 
festgestellten Mängel aufgedruckt werden. Auf dem Begutachtungsformblatt muss die ermächtigte Stelle 
nachvollziehbar erkennbar sein. Dies hat jedenfalls durch Verwendung des Begutachtungsstellenstempels 
(Abs. 3) zu erfolgen. Das Layout der Begutachtungsformblätter bedarf der Genehmigung durch den 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie. 

(2) Zur Begutachtung von Fahrzeugen ermächtigte Stellen müssen sicherstellen, dass die Erstellung 
des Begutachtungsformblattes automationsunterstützt erfolgt und dass die solcherart erstellten und 
ausgefüllten Formblätter EDV-mäßig verarbeitbar sind. Der Begutachtungsdatensatz ist von den 
ermächtigten Stellen regelmäßig zu sichern und den Organen des Landeshauptmannes bei Revisionen 
zugänglich zu machen. Das Programm zur Erstellung des Begutachtungsformblattes und die Form des 
Datensatzes bedürfen der Genehmigung durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie. Die ermächtigten Stellen haben stets eine solche Programmversion zu verwenden, mit der 
alle relevanten Daten erfasst und übergeben werden können. Im Falle von up-date-Versionen muss diese 
spätestens ein Jahr nach Genehmigung dieser Version durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie verwendet werden. 
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(3) Der Landeshauptmann hat den zur wiederkehrenden Begutachtung ermächtigten Stellen eine 
Begutachtungsstellennummer zuzuweisen. Die Begutachtungsstellenstempel müssen dem Muster der 
Anlage 3 entsprechen und dürfen ausschließlich auf dem im Begutachtungsformblatt dafür vorgesehenen 
Raum oder in Fällen ausdrücklicher gesetzlicher oder verordnungsmäßiger Ermächtigung verwendet 
werden. Der Ermächtigte hat dem Landeshauptmann unverzüglich ein Muster des Abdruckes des 
Begutachtungsstellenstempels zu übermitteln und die Anzahl der in der Begutachtungsstelle verwendeten 
Begutachtungsstellenstempel bekanntzugeben. Im Falle der Zurücklegung, des Widerrufes oder bei 
Erlöschen der Ermächtigung sind sämtliche Begutachtungsstellenstempel unverzüglich dem 
Landeshauptmann abzuliefern oder auf dessen Anordnung auszufolgen. Die Ablieferung begründet 
keinen Anspruch auf Entschädigung.“ 

10. § 6 Abs. 2 Z 4 lautet: 
 „4. Fahrzeuge der Klasse L, die folgende Abgasgrenzwerte nicht überschreiten: 
 

 
 gemessen nach CO 

(g/km) 
HC 
(g/km) 

NOx 
(g/km) 

Absorptions- 
beiwert **) 
(m-1) 

L1e 97/24/EG 
idF. 2002/51/EG 

1,0 1,2 97/24/EG 
idF. 2002/51/EG 

L2e/L6e Kap. V 
Anh. I 

3,5 2,4 Kap. V 
Anh. III 

L3e/L4e 
< 150 ccm 

97/24/EG 
idF. 2002/51/EG 

5,5 1,2 0,3  

L3e/L4e 
≥ 150 ccm 

Kap. V 
Anh. II 

5,5 1,0 0,3 2,5 

L5e/L7e mit 
Fremdzündungsmotor 

 7,0 1,5 0,4  

L5e/L7e mit 
Selbstzündungsmotor 

 2,0 1,0 0,65  

  

**) für Fahrzeuge mit Dieselmotor“ 

11. Nach § 6 Abs. 3 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Wurde die an einem Fahrzeug angebrachte Begutachtungsplakette zerstört oder unlesbar, so ist 

dem Zulassungsbesitzer auf Verlangen von einer ermächtigten Stelle eine Ersatzplakette auszufolgen oder 
am Fahrzeug anzubringen. Allfällige Einschränkungen des Ermächtigungsumfanges sind dabei 
unbeachtlich. Wurde die seinerzeitige Begutachtung von einer anderen ermächtigten Stelle durchgeführt, 
so ist eine Kopie des Begutachtungsformblattes als Nachweis darüber abzulegen.“ 

12. § 8 Abs. 3 lautet: 
„(3) Der Hersteller der Begutachtungsplakette hat in diese über Anordnung der bestellenden Behörde 

das Kennzeichen der mit der Begutachtungsplakette gemeinsam zu liefernden Kennzeichentafel in die 
Begutachtungsplakette einzuperforieren und der Kennzeichentafel beizupacken. Der Hersteller der 
Begutachtungsplakette hat den von ihm belieferten Behörden kostenlos eine Maschine zum Anbringen 
der Kennzeichenperforation beizustellen und diese kostenlos zu warten und betriebsfähig zu halten sowie 
für die Dauer dieser Arbeiten unentgeltlich eine Ersatzmaschine zur Verfügung zu stellen. Der Hersteller 
der Begutachtungsplakette hat weiters in angemessenem Zeitraum den ermächtigten Stellen kostenlos 
eine Software zur Erfassung der Daten des Begutachtungsformblattes zur Verfügung zu stellen und für 
erforderliche Anpassungen und Aktualisierungen dieser Software zu sorgen. Diese Software muss auch 
die erforderlichen Applikationen für die im Rahmen der Qualitätssicherung durchzuführenden Revisionen 
des Landeshauptmannes aufweisen. Diese Leistungen sind Bestandteil der Herstellungskosten.“ 

13. § 10 Abs. 2 Z 3 und 4 lauten. 
 „3. Schwere Mängel (SM): 

 Fahrzeuge mit Mängeln, die die Verkehrs- und Betriebssicherheit des Fahrzeuges 
beeinträchtigen oder Fahrzeuge, die übermäßigen Lärm, Rauch, üblen Geruch oder schädliche 
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Luftverunreinigungen verursachen. Diese Fahrzeuge weisen nicht die Voraussetzung zur 
Erlangung einer Begutachtungsplakette gemäß § 57a Abs. 5 KFG 1967 bzw. der Bestätigung 
gemäß § 57 Abs. 6 KFG 1967 auf. Bei Fahrzeugen mit schweren Mängeln ist der Fahrzeuglenker 
oder Zulassungsbesitzer darauf hinzuweisen, dass das Fahrzeug auf Grund des festgestellten 
Mangels nicht verkehrs- und betriebssicher ist und diese Mängel bei der nächsten in Betracht 
kommenden Werkstätte behoben werden müssen. 

 4. Mängel mit Gefahr im Verzug (GV): 
 Fahrzeuge mit Mängeln, die zu einer direkten und unmittelbaren Gefährdung der 
Verkehrssicherheit führen oder mit denen eine unzumutbare Belästigung durch Lärm, Rauch, 
üblem Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen verursacht werden. Der Lenker des 
Fahrzeuges ist darauf hinzuweisen, dass das Fahrzeug auf Grund des festgestellten Mangels nicht 
verkehrs- und betriebssicher ist und eine weitere Verwendung des Fahrzeuges eine direkte und 
unmittelbare Gefährdung der Verkehrssicherheit darstellt. Solche Mängel sind umgehend zu 
beheben. Wird ein solcher Mangel im Zuge einer Prüfung an Ort und Stelle gemäß § 58 
KFG 1967 festgestellt, so sind im Sinne des § 58 Abs. 2 letzter Satz KFG 1967 Zulassungsschein 
und Kennzeichentafeln abzunehmen.“ 

14. § 10 Abs. 3 lautet: 
„(3) Die Überprüfung oder Begutachtung des Fahrzeuges und die Zuordnung der festgestellten 

Mängel in die einzelnen Mängelgruppen haben nach Anlage 6 zu erfolgen. Der in der Anlage 6 
enthaltene Katalog der Prüfpositionen beinhaltet die häufigsten Mängel und ihre Zuordnung in eine der 
Mängelgruppen. Abweichungen hinsichtlich der Mängelbeurteilung sind, wenn es die Bauvorschriften 
zum Zeitpunkt der erstmaligen Zulassung und unter Berücksichtigung allfälliger gesetzlicher 
Nachrüstpflichten erfordern, zulässig. Nicht in der Anlage 6 explizit aufgelistete Mängel sind nach dem 
Stand der Technik zu beurteilen. Fahrzeuge, die aufgrund ihrer Bauart vom technischen Standard 
abweichen und auf die daher einige Prüfverfahren möglicherweise nicht anwendbar sind, sind nach 
Herstellerangaben zu beurteilen. Werden mehrere Mängel festgestellt, richtet sich die Einstufung des 
Fahrzeuges in eine der Mängelgruppen nach dem schwersten Mangel. Bei mehreren Mängeln derselben 
Mängelgruppe kann das Fahrzeug in die nächst höhere Mängelgruppe eingestuft werden, wenn die zu 
erwartenden Auswirkungen auf Grund des Zusammenwirkens dieser Mängel sich verstärken. Die 
Einstufung des Fahrzeuges in eine der Mängelgruppen liegt in der pflichtgemäßen Entscheidung des für 
die Prüfung oder Begutachtung verantwortlichen Organs.“ 

15. § 10 Abs. 5 lautet: 
„(5) Bei Prüfungen an Ort und Stelle gemäß § 58 KFG 1967 ist bezüglich der Mängelbeurteilung 

nach Abs. 2 und 3 sowie Anlage 6 vorzugehen. Im darüber ausgestellten Gutachten ist bei den 
festgestellten Mängeln jeweils anzugeben, ob der Mangel für den Lenker vor Antritt bzw. während der 
Fahrt erkennbar war und ob der Mangel in die Verantwortung des Zulassungsbesitzers fällt.“ 

16. § 11 Abs. 1 Z 2 und 3 lauten: 
 „2. geeichte oder kalibrierte Prüfgeräte für den Fahrtschreiber/Kontrollgerät für die 

Geschwindigkeits- und Wegstreckenmessung sowie für den entsprechenden Aufschrieb, 
 3. kalibriertes Messgerät für die Wegdrehzahl „w“ (Anzahl der Umdrehungen oder Impulse am 

Eingang der Fahrtschreiberanlage/Kontrollgeräteanlage auf einer Wegstrecke von 1 km),“ 

17. § 11 Abs. 2 und  2a lauten: 
„(2) Die für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung geeigneten Personen müssen die hiefür 

erforderlichen Erfahrungen auf den Gebieten der Kraftfahrzeugtechnik, Elektronik und der Feinmechanik 
besitzen. Sie müssen nachweislich an einem mindestens zweitägigen Lehrgang (Aufbaulehrgang) eines 
Fahrtschreiber- oder Kontrollgeräteherstellers oder eines Herstellers von Prüfgeräten für Fahrtschreiber 
oder Kontrollgeräte mit Erfolg teilgenommen haben. Die für die ordnungsgemäße Durchführung der 
Prüfungen geeigneten Personen müssen nach dem Aufbaulehrgang mindestens alle zwei Jahre an einem 
mindestens eintägigen Lehrgang über Aufbau, Funktion und Prüfung von Fahrtschreibern/Kontrollgeräten 
(Fortbildungslehrgang) eines Fahrtschreiber- oder Kontrollgeräteherstellers oder eines Herstellers von 
Prüfgeräten für Fahrtschreiber oder Kontrollgeräte mit Erfolg teilnehmen. Darüber ist der Behörde auf 
Verlangen ein Nachweis vorzulegen. Als Stichtag für die Fortbildung gilt das Datum der Absolvierung 
des Aufbaulehrganges bzw. der letzten absolvierten Fortbildung. Wird bis zum Ablauf der Frist für die 
nächste fällige Fortbildung diese nicht absolviert, so darf diese Person bis zur Nachholung der 
Fortbildung noch für einen Zeitraum von vier Monaten als geeignete Person eingesetzt werden. Wird die 
erforderliche Fortbildung nicht innerhalb von weiteren zwei Jahren ab dem Zeitpunkt durchgeführt, bis zu 
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dem die Person noch als geeignete Person tätig sein durfte, so ist neuerlich der Aufbaulehrgang zu 
absolvieren. 

(2a) Die für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung von digitalen Kontrollgeräten 
geeigneten Personen müssen zusätzlich zu den Anforderungen des Abs. 2 nachweislich an einem 
mindestens dreitägigen Lehrgang (Aufbaulehrgang) eines Herstellers von digitalen Kontrollgeräten mit 
Erfolg teilgenommen haben. Nach dem Aufbaulehrgang müssen sie mindestens alle zwei Jahre an einem 
mindestens eintägigen Lehrgang über Aufbau, Funktion und Prüfung von digitalen Kontrollgeräten 
(Fortbildungslehrgang) eines Herstellers von digitalen Kontrollgeräten mit Erfolg teilnehmen. Dieser 
Fortbildungslehrgang kann mit dem Fortbildungslehrgang gemäß Abs. 2 zu einem eintägigen 
Kontrollgerät-Fortbildungslehrgang zusammengezogen werden. Über die Teilnahme an den 
Fortbildungslehrgängen ist der Behörde auf Verlangen ein Nachweis vorzulegen. Die Regelungen des 
Abs. 2 hinsichtlich des Stichtages für die Fortbildungen, die Überziehungsmöglichkeit und die neuerliche 
Absolvierung des Aufbaulehrganges sind anzuwenden.“ 

18. Nach § 11 Abs. 3 wird folgender Abs. 3a eingefügt. 
„(3a) Die Prüfung des digitalen Kontrollgerätes gemäß § 24 Abs. 7 KFG 1967 hat jedenfalls zu 

umfassen: 
 - ordnungsgemäße Arbeitsweise des Kontrollgeräts, einschließlich der Funktion Datenspeicherung 

auf Kontrollgerätkarten, 
 - die Einhaltung der Bestimmungen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 Anhang IB 

Kapitel III.2.1 und III.2.2 über die zulässigen Fehlergrenzen des Geräts in eingebautem Zustand, 
 - die Unversehrtheit der Plombierung des Geräts und der anderen Einbauteile, 
 - das Vorhandensein des Einbauschilds, 
 - das Vorhandensein des Prüfzeichens auf dem Kontrollgerät, 
 - die Reifengröße und der tatsächliche Reifenumfang, 
 - Prüfausdruck mittels des im Kontrollgerät eingebauten Druckers. 
Bestandteil dieser Überprüfungen muss eine Kalibrierung sein. 
 1. Messung der Anzeigefehler: 
 1.1 mit unbeladenem Fahrzeug im fahrbereiten Zustand nur mit einem Fahrer besetzt, 
 1.2 verkehrssichere Fahrzeugreifen mit dem vom Fahrzeughersteller empfohlenen Innendruck, 
 1.3 geradlinige Bewegung des Fahrzeuges auf ebener Straße mit einer Geschwindigkeit von 

mindestens 3 km/h und nicht mehr als 15 km/h oder auf einem kalibrierten Rollenprüfstand 
mit einer Geschwindigkeit von mindestens 2,5 km/h und nicht mehr als 50 km/h. 

 2. Messung der zurückgelegten Wegstrecke: 
 2.1 die Messung kann entweder nur bei Vorwärtsfahrten oder als Kumulierung der Vorwärts- und 

der Rückwärtsfahrt erfolgen, 
 2.2 das Kontrollgerät muss Wegstrecken von 0 bis 9 999 999,9 km messen können, 
 2.3 die simuliert gemessene Wegstrecke muss innerhalb folgender Fehlergrenzen liegen: 
 2.3.1 +/- 1% vor dem Einbau, 
 2.3.2 +/- 2% beim Einbau und den regelmäßigen Nachprüfungen, 
 2.3.3 +/- 4% während des Betriebes. 

Die Wegstreckenmessung hat auf mindestens 0,1 km genau zu erfolgen. 
 3. Geschwindigkeitsmessung: 
 3.1 das Kontrollgerät muss eine Geschwindigkeit von 0 bis 220 km/h messen können, 
 3.2 zur Gewährleistung einer zulässigen Fehlergrenze der angezeigten Geschwindigkeit im 

Betrieb von +/- 6 km/h und unter Berücksichtigung, einer Fehlergrenze von +/- 2 km/h für 
Inputabweichungen (Reifenabweichungen, .), einer Fehlergrenze von +/-1 km/h bei 
Messungen beim Einbau oder bei den regelmäßigen Nachprüfungen, darf das Kontrollgerät 
bei Geschwindigkeiten zwischen 20 und 180 km/h und bei Wegdrehzahlen des Fahrzeugs 
zwischen 4 000 und 25 000 Imp/km die Geschwindigkeit innerhalb einer Fehlergrenze von +/- 
1 km/h (bei konstanter Geschwindigkeit) messen, 

 3.3 aufgrund der Auflösung der Datenspeicherung ergibt sich eine weitere zulässige Fehlergrenze 
von +/-0,5 km/h für die vom Kontrollgerät gespeicherte Geschwindigkeit. Die 
Geschwindigkeitsmessung muss auf mindestens 1 km/h genau erfolgen. 

 4. Die Prüfabläufe und die Erstellung des Prüfdiagramms müssen nach den Vorgaben des 
Herstellers des digitalen Kontrollgerätes erfolgen. 
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 5. Kalibrierung: 
 Bei der Kalibrierung müssen folgende Vorgänge ausgeführt werden: 

 5.1 Koppelung des Weg- und/oder Geschwindigkeitsgebers mit der Fahrzeugeinheit, 
 5.2 digitale Angleichung der Konstante des Kontrollgerätes (k) an die Wegimpulszahl (w) des 

Fahrzeuges (Kraftfahrzeuge mit mehreren Hinterachsübersetzungen müssen mit einer 
Umschalteinrichtung ausgerüstet sein, durch die die verschiedenen Untersetzungsverhältnisse 
automatisch auf die Wegimpulszahl angebracht werden, für die das Gerät abgestimmt wurde), 

 5.3 Kontrolle und gegebenenfalls Einstellung der aktuellen Uhrzeit (UTC - Zeit), gegebenenfalls 
die Einstellung des aktuellen Kilometerstandes (Gerätetausch), 

 5.4 Aktualisierung der im Massenspeicher gespeicherten Kenndaten des Weg-, und/oder 
Geschwindigkeitsgebers, 

 5.5 Kontrolle der Geschwindigkeitsgrenze.“ 

19. § 11 Abs. 4 lautet: 
„(4) Nach jeder Prüfung des Fahrtschreibers oder des analogen/digitalen Kontrollgerätes ist ein 

Prüfnachweis gemäß Anlage 7, oder ein elektronischer Ausdruck, sofern dieser inhaltlich der Anlage 7 
entspricht, auszustellen. Maßnahmen zur Verhinderung unerlaubter Eingriffe sind darin festzuhalten. 
Nach jeder Prüfung/Kalibrierung des digitalen Kontrollgeräts muss ein Ausdruck der technischen Daten 
mittels des Druckers am Kontrollgerät sowie ein Download der Werkstattkartendaten erstellt werden. 
Beim Austausch oder bei der Reparatur eines digitalen Kontrollgerätes, jedem möglichen und nicht 
möglichen Datendownload durch einen gemäß § 24 Abs. 5 KFG Ermächtigten, ist ein Downloadzertifikat 
gemäß Anlage 8 auszustellen.“ 

20. § 11 Abs. 6 letzter Satz lautet: 
„Das Verzeichnis, der Ausdruck der technischen Daten mittels des im digitalen Kontrollgerät eingebauten 
Druckers und das Downloadzertifikat sind fünf Jahre ab der letzten Eintragung aufzubewahren und den 
zuständigen Organen auf Verlangen vorzulegen.“ 

21. § 12 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 
„Die Regelungen des § 11 Abs. 2 hinsichtlich des Stichtages für die Fortbildungen, die 
Überziehungsmöglichkeit und die neuerliche Absolvierung des Aufbaulehrganges sind anzuwenden.“ 

22. § 15 Abs. 1 lautet: 
„(1) Der Landeshauptmann hat die gemäß § 57a Abs. 2 KFG 1967 sowie § 24 und § 24a KFG 1967 

ermächtigten Stellen unangekündigt Revisionen (Audits) im Sinne des § 57a Abs. 2a KFG 1967 sowie § 
24 und § 24a KFG 1967 zu unterziehen. Die Revisionen sind insbesondere durchzuführen bei Verdacht, 
dass 
 1. die Voraussetzungen für die Ermächtigung nicht mehr gegeben sind, 
 2. die Vertrauenswürdigkeit nicht mehr gegeben ist oder 
 3. Begutachtungen und Prüfungen nicht ordnungsgemäß erfolgten.“ 

23. § 16 wird folgender Abs. 9 angefügt: 
„(9) Bereits vor dem 1. Jänner 2009 ermächtigte Stellen dürfen noch bis 31. Dezember 2010 Geräte 

verwenden, die der Anlage 2a in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 101/2004 entsprechen. Ab 
1. Jänner 2010 ermächtigte Stellen dürfen Geräte gemäß Anlage 2a Z 5 nicht mehr verwenden. Ab 
1. Jänner 2020 ist die Verwendung solcher Geräte gemäß Anlage 2a Z 5 generell nicht mehr zulässig. 
Vorhandene Geräte zur Bestimmung der Schwärzungszahl des Auspuffgases dürfen noch bis 
31. Dezember 2008 verwendet werden.“ 

24. § 17 wird folgender Abs. 6 angefügt: 
„(6) Die Änderungen durch die Verordnung BGBl. II Nr. 240/2008 treten wie folgt in Kraft: 

 1. Inhaltsverzeichnis hinsichtlich Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 3 Abs. 1 bis 4, § 4, § 5, § 6 Abs. 2 und 4, 
§ 8 Abs. 3, § 10 Abs. 2, 3 und 5, § 11 Abs. 1, 2, und 2a, § 12 Abs. 2, § 15 Abs. 1, § 16 Abs. 9 und 
Anlage 2 jeweils in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 240/2008 mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung; 

 2. Inhaltsverzeichnis hinsichtlich Anlage 8, § 11 Abs. 3a, 4 und 6, Anlage 1, Anlage 6 und Anlage 8 
jeweils in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 240/2008 mit 1. Oktober 2008; 

 3. Anlage 2a in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 240/2008 mit 1. Jänner 2009, 
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 4. Anlage 6 Prüfnummer 8.2.2. Position c.5 tritt mit 31. Dezember 2008 außer Kraft.“ 

25. In der Anlage 1 lautet der erste Satz auf der Rückseite des Gutachtens: 
„Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche 
Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind.“ 

26. Anlage 2 entfällt. 

27. Anlage 2a lautet: 
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„Anlage 2a 

(§ 1 Abs. 1, § 4) 
Einrichtungen für die besondere Überprüfung/wiederkehrende Begutachtung: 

 1. Eine Prüfhalle oder einen für die Aufnahme eines Fahrzeuges ausreichenden Begutachtungsplatz, 
der für landwirtschaftliche selbstfahrende Arbeitsmaschinen nicht gedeckt sein muss; 

 2. für jede Prüfstraße eine Hebebühne oder Prüfgrube ausreichender Größe mit geeigneten 
Beleuchtungsvorrichtungen und, soweit dies erforderlich ist, Belüftungsvorrichtungen sowie eine 
Vorrichtung für das Anheben eines Fahrzeuges an einer Achse; 

 3. ein Rollenbremsprüfstand mit Anzeige- und Aufzeichnungsmöglichkeit der Bremskräfte, 
Pedalkraft und des Überdruckes bei Druckluftbremsanlagen, der folgende Eigenschaften besitzt: 

 a) Messbereich: 
Bei Geräten mit analogen Anzeigen darf der Messbereich pro Rad bei Achslasten von nicht 
mehr als 2 500 kg eine Bremskraft von 8 000 N und bei Achslasten von nicht mehr als 13 000 
kg von 40 000 N nicht überschreiten. 

 b) Messgenauigkeit bei der Kalibrierung: 
Die Fehlergrenze für die Anzeige und Aufzeichnung der Bremskräfte beträgt im gesamten 
Messbereich ± 3 vH bezogen auf den Skalenendwert. Die Anzeigen beider Bremskräfte dürfen 
bei gleicher Messgröße um höchstens ± 2 vH bezogen auf den Skalenendwert voneinander 
abweichen. 

 c) Nullpunkt: 
Bei Geräten mit analogen Anzeigen muss der Nullpunkt der Anzeige der Bremskraft am 
Prüfstand einstellbar sein. 

 d) Anzeigewert: 
Die Anzeige des Messwertes muss während der Prüfung aus dem Fahrzeug heraus vom Prüfer 
ablesbar sein. Analoge Anzeigen müssen so beschaffen sein, dass die Ablesung von 
Anzeigewerten von höchstens 2 vH des Skalenendwertes möglich ist. Die Skalen müssen in 
wenigstens 25 Abschnitte geteilt und in Abständen von nicht mehr als 20 vH des 
Skalenendwertes beziffert sein. 
Digital anzeigende Messgeräte sowie Speichereinrichtungen müssen in Messschritten arbeiten, 
die nicht größer sind als 1 vH des Messbereichsendwertes. In den oberen zwei Dritteln des 
Messbereiches muss der Messwert mit mindestens drei Ziffern angegeben werden. 

 e) Reibungskoeffizient: 
Der Reibungskoeffizient zwischen den Rollen und den Fahrzeugrädern darf unter allen 
Betriebsbedingungen nicht kleiner als 0,5 sein; 

 4. ein Rollenbremsprüfstand gemäß Z 3, bei dem jedoch die Aufzeichnungsmöglichkeit der 
Bremskräfte, Pedalkraft und des Überdruckes bei Druckluftbremsanlagen und die Anzeige der 
Pedalkraft oder des bei Druckluftbremsen eingesteuerten Überdruckes nicht erforderlich sind; 

 5. ein wenigstens dem Rollenbremsprüfstand gemäß Z 3 gleichwertiger Plattenbremsprüfstand, bei 
dem jedoch die Aufzeichnungsmöglichkeit der Bremskräfte, Pedalkraft und des Überdruckes bei 
Druckluftbremsanlagen und die Anzeige der Pedalkraft oder des bei Druckluftbremsen 
eingesteuerten Überdruckes nicht erforderlich sind; 

 6. ein schreibendes Bremsverzögerungsmessgerät; bei Messgeräten mit nicht kontinuierlicher 
Erfassung der Messgrößen müssen diese mindestens 10-mal pro Sekunde erfasst werden; 

 7. Einrichtungen für die Prüfung von Druckluftbremsanlagen; 
 8. eine Wiegeeinrichtung zur Bestimmung der Achslasten (wahlweise Wiegeeinrichtungen zur 

Bestimmung von zwei Radlasten); 
 9. ein Gerät zur Prüfung der Rad-Achs-Aufhängung ohne Entlastung der Achse (Spieldetektor): 
 a) für Fahrzeuge bis 3,5 t: 

zwei fremdkraftbetätigte Platten, die getrennt in Längs- und Querrichtung gegenläufig 
bewegbar sind 
Steuerung der Bewegung über ein Handsteuergerät (mit integrierter Handlampe empfohlen) 
mit ausreichendem Bewegungsfreiraum (Kabellänge ~ 6m) 
technische Daten: 
Achslast    > 2,0 t 
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Radlast    > 1,0 t 
Schubkraft je Seite  > 7 kN 
Bewegung je Seite und Richtung> 40 mm 
Hubgeschwindigkeit 5 cm/s bis 10 cm/s 

 b) für Fahrzeuge über 3,5 t: 
zwei fremdkraftbetätigte Platten, die getrennt in Längs- und Querrichtung gegenläufig, sowie 
in Längsrichtung gleichlaufend bewegbar sind 
Steuerung der Bewegung über ein Handsteuergerät (mit integrierter Handlampe empfohlen) 
mit ausreichendem Bewegungsfreiraum (Kabellänge ~ 12m) 
technische Daten: 
Achslast    > 15 t 
Radlast    >   9 t 
Schubkraft je Seite  > 30 kN 
Bewegung je Seite und Richtung>100 mm 
Hubgeschwindigkeit 5 cm/s bis 10 cm/s; 

 10. ein HC-Messgerät; 
 11. ein Gerät für die Messungen des Kohlenmonoxidgehaltes der Auspuffgase, das einer vom 

Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie als geeignet anerkannten Type 
angehört; 

 12. ein Gerät zur Bestimmung der Luftzahl, das einer vom Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie als geeignet anerkannten Type angehört; 

 13. ein zur Ermittlung des Absorptionsbeiwertes gemäß Z 8.2.2 des Mängelkataloges (Anlage 6) 
geeignetes Trübungsmessgerät, das einer vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie als geeignet anerkannten Type oder einer Type mit EWG-Bauartzulassung angehört; 

 14. ein Scheinwerfereinstellgerät, das die Einstellung und die Prüfung der Einstellung der 
Scheinwerfer nach den Bestimmungen für die Einstellung von Scheinwerfern an Kraftfahrzeugen 
erlaubt (Richtlinie 76/756/EWG); die Hell/Dunkelgrenze muss bei Tageslicht (ohne direkte 
Sonneneinstrahlung) leicht erkennbar sein; 

 15. ein Gerät für das Messen der Profiltiefe der Reifen; 
 16. ein Gerät zur Prüfung der Bremsflüssigkeit: 
 a) Bremsflüssigkeitstestgeräte zur Prüfung des Wassergehalts sind zulässig, sofern folgende 

Anforderungen erfüllt sind: 
 - es muss mindestens ein Wassergehalt von 1,0 % bis 2,5 % angezeigt werden können; 
 - der gemessene Wert muss höchstens in 0,5 % Sprüngen angegeben werden; 
 - das Gerät muss kalibrierfähig sein; Geräte mit analoger Anzeige sind nur mit einer 

Nullpunkteinstellung zulässig. 
 b) Bremsflüssigkeitstestgeräte zur Messung des Siedepunktes sind zulässig, sofern folgende 

Anforderungen erfüllt sind: 
 - es ist mindestens ein Anzeigebereich von 120°C bis 210°C notwendig; 
 - der gemessene Wert muss höchstens in 30° Sprüngen angegeben werden; 
 - das Gerät muss kalibrierfähig sein; Geräte mit analoger Anzeige sind nur mit einer 

Nullpunkteinstellung zulässig. 
 17. ein Plakettenstanzgerät. 
Geräte nach Z 11, Z 12 und Z 13 müssen durch einen vom Gerätehersteller anerkannten Fachbetrieb für 
die Wartung und Kalibrierung von solchen Geräten, durch einen befugten Ziviltechniker oder eine 
staatlich akkreditierte Prüfstelle, eine staatlich akkreditierte Überwachungsstelle oder eine staatlich 
akkreditierte Kalibrierstelle überprüft sein; die Überprüfung darf nicht mehr als ein Jahr zurückliegen. 
Für jedes Gerät ist ein Betriebsbuch zu führen, in das die Ergebnisse der Überprüfungen und 
Kalibrierungen einzutragen sind. Das Betriebsbuch ist zwei Jahre, gerechnet vom Tag der letzten 
Eintragung an, aufzubewahren und auf Verlangen der Ermächtigungsbehörde dieser vorzulegen. 
Geräte nach Z 10, Z 11, Z 12 und Z 13 können zu einem Gerät zusammengefasst werden. 
Ist es bei einem Gerät nach Z 10, Z 11, Z 12 oder Z 13 nicht möglich zu erkennen, ob die erhöhten 
Umdrehungen konstant gehalten werden, so ist zusätzlich auch ein Drehzahlmesser erforderlich. 
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29. Nach Anlage 7 wird folgende Anlage 8 angefügt: 

„Anlage 8 

(§ 11 Abs. 4) 

Downloadzertifikat 

Bescheinigung Nummer: …. 
Bescheinigung über 

 das Herunterladen von Daten 
 die Unmöglichkeit des Herunterladens von Daten 

(Zutreffendes ist anzukreuzen) 
 
1. Das digitale Kontrollgerät, das nachfolgend unter 2.) beschrieben ist und im Fahrzeug mit dem 
amtlichen Kennzeichen: ……… eingebaut war, wurde ausgetauscht am: TT. MM. JJJJ. 
2. Angaben zum ausgetauschten Kontrollgerät 
Hersteller: …… 
Modell: ……. 
Gerätenummer: …… 
3 Die im Kontrollgerät gespeicherten Daten: 

 (a) wurden heruntergeladen und können zur Verfügung gestellt werden (siehe "Bemerkungen" unten) 
(b) konnten nicht heruntergeladen werden und sind daher nicht verfügbar 

(jeweils Zutreffendes ist anzukreuzen) 
4. Bemerkungen 
(a) Heruntergeladene Daten können nur einem "zuständigen Transportunternehmen" zur Verfügung 
gestellt werden, d.h. einem Unternehmen, das sich mittels einer "Unternehmenskarte" in das 
Kontrollgerät eingeloggt hat. 
(b) Nur Daten, die sich auf das "zuständige Transportunternehmen" beziehen, können diesem 
Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. 
(c) Für den Zugriff auf die Daten ist ein Berechtigungsnachweis erforderlich. 
(d) Ein Antrag auf eine Kopie der Daten soll an die unten genannte gemäß § 24 KFG ermächtigte Stelle 
geschickt werden. Darin soll angegeben werden, wie die Daten übermittelt werden sollen. 
(e) Die Daten werden von der ermächtigten Stelle nur für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem unter 
"1" genannten Tag aufbewahrt; nach Ablauf dieses Zeitraums werden sie vernichtet. 
5. Angaben zur ermächtigten Stelle: 
Inhaber der Ermächtigung: 
Name: 
Adresse: 
Werkstattkartennumer: 
geeignete Person (Inhaber der Werkstattkarte): 

„ 

Faymann 


